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  Rundbrief Nr. 1.1, Februar 2020


  
  
      Bonn, 10. Februar 2020

  

  bengo – in eigener Sache




            bengo mit neuer Struktur

      
  
      Nachdem bengo in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist, wurde eine Neustrukturierung notwendig, die wir im letzten halben Jahr umgesetzt haben. bengo ist nun innerhalb von Engagement Global ein eigener Bereich, der Fachbereich 4 Förderung Auslandsprojekte – bengo. Im Bereich gibt es sechs Abteilungen, nämlich

	Asien
	Afrika
	Lateinamerika, Europa, Mittelmeer, Horn von Afrika (AMEHA)
	Beratung zur entwicklungspolitischen Förderung der EU
	Nachweise, Wirkungen
	Übergreifende Fachbereichsaufgaben


Vor allem in den Regionalabteilungen ändern sich dadurch die Ansprechpersonen für etliche Länder, außerdem gibt es ein neues Regional-Mailpostfach für die Abteilung AMEHA. Bitte nutzen Sie für Mails zu Projekten in den AMEHA-Ländern ab sofort nur noch die Mailadresse: Bengo-AMEHA@engagement-global.de

Eine aktuelle Übersicht über die Zuordnung der verschiedenen Abteilungen und alle Ansprechpersonen hängt diesem Rundbrief an. Beachten Sie aber, dass es in den nächsten Monaten weitere Änderungen geben wird, wenn neue Kolleginnen und Kollegen nach der Einarbeitung ihr eigenes Portfolio übernehmen (das heißt Länderzuständigkeiten bei den Fachberatungen und Trägerzuständigkeiten bei der Nachweisberatung).

  
  
  



  








            bengo – Seminare

      
  
      Die Seminarsaison ist wieder angelaufen. Hier sind alle weiteren Termine für 2020. Zu allen Seminaren im ersten Halbjahr können Sie sich bereits online anmelden.

Seminare zu den Themen Richtlinien, Antragstellung und Projektabwicklung:

	Do 26. – Sa 28. März in Mainz
	Fr 24. – So 26. April in Hamburg
	Fr 08. – So 10. Mai in Bonn
	Do 04. – Sa 06. Juni in Kassel
	Do 25. – Sa 27. Juni in Augsburg
	Fr 18. – So 20. September in Hamburg
	Fr 23. – So 25. Oktober in Bonn
	Fr 06. – So 08. November in Hamburg


Seminare zu den Themen Projektabwicklung und Erstellen von Nachweisen:

	Do 12. – Sa 14. März in Bonn
	Do 02. – Sa 04. April in Berlin
Hinweis: Zu diesem Seminar sind insbesondere Träger eingeladen, die Medien-Projekte durchführen. Sofern möglich, wird es eine eigene Arbeitsgruppe für Medienträger geben, um spezielle Fragen zur Abwicklung und Nachweiserstellung besprechen zu können
	Fr 04. – So. 06. September in Königswinter (bei Bonn)
	Do 08. – Sa 10. Oktober in Rodgau (bei Frankfurt/M.)
	Do 26. – Sa 28. November in Nürnberg


Zum Seminarkalender mit den Anmeldeinformationen gelangen Sie über folgenden Link:

Zum Seminarkalender

  
  
  



  








        
  
      Bitte beachten Sie: Die Seminare zu Richtlinien, Antragstellung und Projektabwicklung richten sich nicht mehr an Organisationen, die zum ersten Mal im Titel Private Träger ein Projekt beantragen möchten. Zuständig sind in diesen Fällen die W.P. Schmitz Stiftung bzw. die Stiftung Nord-Süd-Brücken, die ebenfalls Seminare anbieten.

Wer bei den Stiftungen ein Projekt bis 50.000 Euro Fördersumme erfolgreich abgeschlossen hat, kann einen Antrag bei bengo stellen und ist herzlich zur Seminarteilnahme eingeladen. Zudem richten sich die Seminare an Vertreter und Vertreterinnen erfahrener Organisationen, an Mitarbeitende, die ihre Kenntnisse auffrischen oder vertiefen möchten, sowie an solche, die neu in den Bereich der BMZ-Projektförderung einsteigen.

Die Seminare zur Projektabwicklung und zum Erstellen von Zwischen- und Verwendungsnachweisen sind offen für Mitarbeitende von Organisationen, die bereits eine Projektförderung über bengo erhalten haben.

  
  
  



  








            Infoseminar zu Globalprogrammen

      
  
      Bei diesem Tagesseminar informieren wir über Anforderungen und Möglichkeiten eines Globalprogramms. Die Veranstaltung folgt dem Orientierungsrahmen für Globalprogramme und richtet sich ausschließlich an Träger, die nach diesen Kriterien ein Globalprogramm durchführen können (das heißt mind. 10 Jahre Erfahrung mit BMZ-geförderten Projekten, Umsetzung von Mehrebenen-Ansätzen, Kooperationserfahrungen in mindestens 5 Ländern, mind. 5 Mio. Euro Jahresumsatz). Sie sollen damit die Möglichkeit erhalten, eigene Vorhaben für die Voranmeldung 2021 zu identifizieren und Projektideen zu besprechen.

Den Orientierungsrahmen für Globalprogramme finden Sie auf der bengo Website unter:

	Zu den Downloads


Das Seminar findet am 5. Mai in Bonn statt. Anmelden können Sie sich ab Anfang März über den Veranstaltungskalender

	Zum Veranstaltungskalender


  
  
  



  








            BMZ-Projektförderung – Infos rund um Anträge

      
  
      Erstantrag bei bengo nach Förderung durch die Stiftungen

Wer bei der W.P. Schmitz-Stiftung oder der Stiftung Nord-Süd-Brücken erfolgreich ein Projekt in der Förderlinie 50 mit einer Zuwendungssumme bis 50.000 Euro abgeschlossen und abgerechnet hat, kann bei bengo einen Antrag stellen, sofern die beantragte Fördersumme mehr als 50.000 Euro beträgt. Das Abschlussschreiben der Stiftung, das nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausgestellt wird, muss zusammen mit dem Projektantrag bei bengo vorgelegt werden. Außerdem müssen die Trägerunterlagen eingereicht und die formale Trägerprüfung über unser Antragsportal erfolgreich abgeschlossen werden.

Projektanträge wie geplant einreichen

In der Jahresplanungsabfrage haben Sie ein Datum für die Einreichung Ihrer Projektanträge bei bengo angegeben. Bitte sehen Sie dieses Datum als verbindlich an und reichen Sie die Anträge bis spätestens zu dem von Ihnen avisierten Termin ein, gern auch früher. Den geplanten Abgabetermin sehen Sie in dem Dokument, das Sie im Antragsportal nach Absendung der Jahresplanungsabfrage erzeugt haben. Sofern Sie das Dokument nicht mehr haben, können Sie es im Antragsportal erneut aufrufen ( ->Trägerdaten -> Gesendet -> Jahresplanung_2020). Die verspätete Einreichung von Anträgen führt bei uns nicht nur zu Arbeitsspitzen und damit zu verzögerter Rückmeldung zu Ihren Anträgen, sondern hat weitreichende Konsequenzen für die Bewirtschaftung der uns zur Verfügung stehenden Mittel. Es kann dazu führen, dass die für das Projekt benötigten Finanzierungsmittel in den einzelnen Haushaltsjahren nicht mehr in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Notwendigkeit und Qualität von Machbarkeitsstudien

Bei Projekten mit einer Fördersumme von mehr als 500.000 Euro ist eine Machbarkeitsstudie, die durch unabhängige Gutachter zu erstellen ist, zwingend erforderlich. Sie muss deshalb mit dem Antrag zusammen eingereicht werden. Die Abrechnung der Studie darf längstens 12 Monate vor Einreichen des Antrags liegen, damit sie über das Projekt finanziert werden kann. Anträge, die ohne Machbarkeitsstudie eingereicht werden, gelten als nicht vollständig und verlieren ihre A-Priorisierung, daas heißt die Bearbeitung wird zurückgestellt, bis der Antrag vollständig ist. Auch bei Projekten mit einer Fördersumme (knapp) unter 500.000 Euro kann es sinnvoll sein, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Deshalb haben wir im Zuge der Rückmeldung zur Jahresplanung in einigen Fällen darauf hingewiesen, dass eine Machbarkeitsstudie erstellt werden soll.

Leider gibt es nach wie vor viele qualitativ unzureichende Machbarkeitsstudien, in denen die für die Entwicklung eines Projektes und zur Antragserstellung relevanten Fragen nicht ausreichend beantwortet werden. Generell sollen die Studien von unabhängigen, möglichst lokalen Gutachtern erstellt werden und unter anderem folgende Punkte kritisch untersuchen:

	Entwicklung der Projektidee: auf wessen Initiative geht das Projekt zurück? Ist Ownership des/der lokalen Implementierungspartner ausreichend gegeben?
	Konkrete Ausgangssituation der Zielgruppe(n) im Projektgebiet (nicht nur aggregierte nationale Daten) und Klärung spezifischer Bedarfe, dabei auch die Diversität der Zielgruppen berücksichtigen und ob es Alternativen zum Projekt gibt.
	Beschreibung der Akteure und potentieller Interessenkonflikte (do-no-harm).
	Falls es ein Vorgängerprojekt gab: Ergebnisse/ Lessons learnt, welche konzeptionelle Weiterentwicklung gibt es sowie Abgrenzung zum geplanten Projekt.


Weitere Informationen bietet die Orientierungshilfe zu Machbarkeitsstudien, die auf unserer Website zu finden ist: Zur Studie

Einbringen von Eigenmitteln aus öffentlichen Mitteln im Partnerland und von Drittmitteln

In der Förderrichtlinie ist in Absatz 5.3. geregelt, dass der Eigenanteil nicht aus anderen öffentlichen Mitteln stammen darf. Dies gilt jedoch nur für Mittel aus OECD-Ländern. Wenn Mittel aus öffentlichen Quellen in den Partnerländern (zum Beispiel aus regionalen Fonds oder kommunale Mittel) eingebracht werden können, ist dies im Sinne der Stärkung der lokalen Strukturen und Förderung von Ownership zu begrüßen. Voraussetzung für die Anrechnung solcher Mittel ist allerdings, dass sie monetär ins Projekt eingebracht werden und die entsprechenden Originalbelege vorgehalten werden können.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie im Antragsportal unter „Anmerkungen zu der Zusammensetzung des Eigenanteils“ immer erläutern, aus welchen Quellen die Mittel stammen. Dies gilt sowohl für Leistungen im Partnerland wie für sonstige Leistungen von Dritten. Damit soll verhindert werden, dass unzulässige öffentliche Mittel ins Projekt einfließen.

Finanzierungsbedingungen für Ex-Post-Evaluierungen

Für Ex-Post Evaluierungen können Sie einen Zuschuss von bis zu 90% beantragen, wobei die Verwaltungskostenpauschale auf 4% festgelegt ist und keine Mittelreserve eingeplant werden kann. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie ermuntern, die Möglichkeiten einer Ex-Post-Evaluierung zu nutzen. Wenn Sie bereits seit längerem mit einem ähnlichen Projektansatz in verschiedenen Regionen oder auch unterschiedlichen Ländern arbeiten, sollten Sie die Chance nutzen, Ihre und die Arbeit Ihrer Projektpartner aus neutraler externer Perspektive begutachten zu lassen.

Trägerunterlagen regelmäßig beim ZPS aktualisieren

Denken Sie bitte daran, Ihre Trägerunterlagen bei unserem Zentralen Programmservice (ZPS) aktuell zu halten. Wenn Sie von sich aus parallel zu einem neuen Antrag die Unterlagen aktualisieren (das heißt Geschäfts- und Finanzberichte, sowie nach Ablauf der Gültigkeit den neuen Freistellungsbescheid und ggf. die Erneuerung des DZI-Spendensiegels einreichen), ersparen Sie uns Nachforderungen. Vergessen Sie außerdem nicht, Ihre Stammdaten im Portal zu aktualisieren, wenn es Änderungen im Vorstand gab, sich also die Vertretungs- und gegebenenfalls Zeichnungsberechtigung geändert hat. Hierzu benötigt der ZPS dann auch den aktualisierten Vereinsregistereintrag. Bitte schicken Sie die Unterlagen per Mail an antragsportal@engagement-global.de und geben Sie bitte immer Ihre Trägernummer an. Bitte laden Sie die Dateien nicht zusammen mit einem Projektantrag hoch, da wir dann Dateien händisch umsortieren müssen.

Kleine Hinweise zum Einreichen von Anträgen

Bitte nutzen Sie für Anträge und Nachweise immer die aktuellen Formulare. Zu finden sind die entweder auf der bengo Website oder per Klick vom Antragsportal aus.

Bei Projektanträgen und Änderungsanträgen benötigen wir postalisch immer nur die finale Fassung (weil sie Grundlage für den Weiterleitungsvertrag ist), beim ersten Einreichen des Antrags ist die elektronische Fassung ausreichend. Dies gilt jedoch nicht für Nachweise. Diese müssen immer postalisch eingehen, mit allein der elektronischen Fassung gelten sie noch nicht als eingereicht.

Und: wenn Sie uns etwas per Post schicken, verzichten Sie bitte, der Umwelt zuliebe, auf Plastikhüllen und –ordner und drucken Sie die Dokumente doppelseitig aus. Das spart Papier und hält unsere Akten schlank.

  
  
  



  








            BMZ-Projektförderung – Infos rund um Abwicklung und Nachweise

      
  
      Handreichung zu Chartered Accountants

Mit einer neuen Handreichung wollen wir Ihnen Orientierung geben, was bei der Beauftragung, Durchführung und Dokumentation einer externen unabhängigen Buchprüfung im Rahmen des Fördertitels Private Träger zu beachten ist. Die Handreichung haben wir angehängt, zu finden ist sie auch auf der bengo Website unter:

Zur Handreichung

Wichtig ist hier unter anderem die Klarstellung, dass in jedem Falle eine Belegliste zu erstellen und mit dem Nachweis einzureichen ist (entgegen der im letzten Jahr kurzfristig geltenden Sonderregelung). Bei Beauftragung eines Chartered Accountant wird das Originaltestat zusammen mit der Belegliste eingereicht.

Mittelanforderungen

Die Bearbeitungszeit für eine Mittelanforderung beträgt in der Regel 14 Tage. Sollten Sie die Mittel zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, reichen Sie uns also bitte die Mittelanforderung rechtzeitig ein, mit einem ausreichenden Puffer von ein bis zwei Wochen. Alternativ können Sie auf dem Anforderungsformular einen Wunschauszahlungstermin angeben.

Zwischennachweise zwingend auf Deutsch

Das Angebot, Zwischennachweise in englischer Sprache einreichen zu können, können wir leider nicht mehr aufrechterhalten. Im Verwaltungsverfahrensgesetz ist festgelegt, dass die Amtssprache deutsch ist (§ 23 Abs. 1 des VwVfG). Absatz 2 legt fest, dass eine Behörde, bei der in einer fremden Sprache Anträge gestellt oder Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Belege vorgelegt werden, unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung verlangen soll. Das bedeutet, da Engagement Global an das Gesetz gebunden ist, dass die Nachweise in deutscher Sprache vorgelegt werden müssen.

Zwischennachweise mit Änderungsanträgen

Die Notwendigkeit eines Änderungsantrags ergibt sich häufig beim Erstellen des Zwischennachweises für ein Projekt, wenn Dokumente und Informationen der Projektpartner ausgewertet werden. Bitte reichen Sie in einem solchen Fall den Änderungsantrag immer parallel zum Zwischennachweis oder nach dem Zwischennachweis ein. Der Zwischennachweis über das vorherige Jahr lässt den Anpassungsbedarf erkennen, wodurch ein Änderungsantrag besser nachvollziehbar wird. Ein Änderungsantrag kann daher nicht ohne Zwischennachweis bearbeitet werden.

Ausnahmen von der Notwendigkeit für Zwischennachweise

Bis zum 30. April haben Sie Zeit, die Zwischennachweise (ZN) für 2019 einzureichen. Da immer wieder nach den Ausnahmen von der Regel gefragt wird, hier nochmals die Information für alle, wann auf einen ZN ganz oder teilweise verzichtet werden kann:

	Wenn die Laufzeit des Projekts bis zum 30. April eines Jahres endet und in diesem Jahr noch Zuwendungsmittel vorgesehen sind, kann der Zwischennachweis des vorhergehenden Haushaltsjahres - auf entsprechenden Antrag - auf den zahlenmäßigen Nachweis beschränkt werden und der Sachbericht in den Verwendungsnachweis über die gesamte Laufzeit integriert werden.
	Wenn die Laufzeit des Projekts bis zum 30. April eines Jahres endet und in diesem Jahr keine Zuwendungsmittel vorgesehen sind, braucht kein Zwischennachweis für das vorhergehende Haushaltsjahr vorgelegt werden.
	Wenn ein Projekt in den letzten drei Monaten eines Kalenderjahres begonnen, Zuwendungsmittel abgerufen und/ oder Ausgaben getätigt wurden, muss zwar ein zahlenmäßiger Nachweis, aber noch kein Sachbericht vorgelegt werden.
	Wenn ein Projekt in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres bewilligt und Mittel dafür zwar abgerufen, aber komplett als Bestand in das nächste Haushaltsjahr übertragen wurden (das heißt es wurden noch keine Ausgaben getätigt, auch nicht mit Eigenmitteln), braucht noch kein Zwischennachweis erstellt zu werden.
	Für das letzte Kalenderjahr der Laufzeit muss kein Zwischennachweis mehr erstellt werden. Die Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres fließen ein in den (Gesamt)-Verwendungsnachweis.


Wenn einer der Fälle für eines Ihrer Projekte zutrifft, informieren Sie bitte die Abteilung Nachweise, Wirkungen unter Angabe der Projektnummer per E-Mail (Bengo-Nachweise@engagement-global.de), damit Sie nicht irrtümlich gemahnt werden.

Darstellung von Eigenmitteln im Zwischennachweis

Den Beraterinnen und Beratern in der Abteilung Nachweise, Wirkungen ist in den letzten Monaten vermehrt aufgefallen, dass in den Zwischennachweisen die eingebrachten Eigenmittel sehr unterschiedlich und teilweise nicht korrekt dargestellt werden. Wenn dadurch der Eindruck entsteht, dass Sie im Projekt mit Zuwendungsmitteln in Vorleistung getreten sind, muss zunächst der Sachverhalt geklärt werden, bevor der Nachweis abgeschlossen werden kann. Um diese Verzögerung zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, die Eigenmittel korrekt und in voller Höhe darzustellen. Dabei gilt:

Die Eigenmittel müssen bei der Anteilfinanzierung mindestens entsprechend des vertraglich festgelegten Anteils in das Projekt eingebacht haben. Im Zwischennachweis stellen Sie alle im jeweiligen Haushaltsjahr (Berichtszeitraum) eingebrachten Mittel entsprechend der vertraglich vereinbarten Anteilfinanzierung dar. Wenn zum Beispiel im Haushaltsjahr 2019 10.000 Euro Gesamteinnahmen im Weiterleitungsvertrag vorgesehen waren, davon 7.500 Euro Zuwendung und 2.500 Euro Eigenmittel, dann müssen Sie neben den tatsächlich abgerufenen 7.500 Euro Zuwendung auch mindestens die kompletten 2.500 Euro als Eigenanteil einbringen beziehungsweise dem Projekt zur Verfügung gestellt haben, auch wenn die 10.000 Euro zum Jahresende nicht komplett ausgegeben wurden. Wichtig ist, mindestens den vertraglich festgehaltenen Anteil an Eigenmitteln für jeden Zeitraum einzuhalten. Beachten Sie, dass Zinsen auf den nicht erbrachten Eigenanteil zu berechnen sind, sollte dieser nicht spätestens mit Erhalt der Zuwendung in mindestens der vereinbarten Höhe dem Projekt zur Verfügung gestellt werden.

Aktualisierung der Leitfäden zu ZN und VN sowie der Muster-Belegliste Die Leitfäden zur Erstellung von Zwischen- und Verwendungsnachweisen wurden aktualisiert und sind auf der bengo Website zu finden. Ebenso wurde das Muster für die Belegliste auf vielfachen Wunsch mit Anmerkungen auf Deutsch und Englisch ergänzt, sodass hoffentlich auch für Projektpartner das Erstellen der Belegliste erleichtert wird. Die Dokumente finden Sie auf der bengo Website unter:

Zu den Dokumenten

Neue Wertgrenzen für Inventarisierung

Mit Stichtag 15. Juli 2019 hat das BMZ die Wertgrenze angehoben, ab der eine Inventarisierung notwendig ist. Damit wird eine Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift zum §44 der Bundeshaushaltsordnung umgesetzt. Die neue Grenze von 800 Euro gilt für alle Projekte mit einem Weiterleitungsvertrag ab 15. Juli 2019. Für ältere Projekte gilt weiterhin, dass beschaffte Gegenstände ab einem Einzelwert von 410 Euro inventarisiert werden müssen. Das Muster-Inventarverzeichnis, das auf der bengo Website zur Verfügung steht, wurde entsprechend angepasst.

Neuer Passus zu Korruptionsprävention im Weiterleitungsvertrag

Seit Oktober 2019 enthalten alle Weiterleitungsverträge unter 5.7. einen zusätzlichen Passus, mit dem vor allem Veruntreuung und Korruption vorgebeugt werden soll. Hintergrund für die Anpassung ist die Vereinheitlichung der Verträge innerhalb von Engagement Global, die auch von bengo umgesetzt werden muss.

Für die Umsetzung der Projekte sollte der neue Passus keine Auswirkungen haben, denn die geforderten Maßnahmen sind bereits durch die Richtlinien und Nebenbestimmungen für den Titel Private Träger vorgegeben. Mit der Projektvereinbarung, die der private Träger mit dem Projektträger abschließt, werden die Bestimmungen des Weiterleitungsvertrages an den lokalen Träger weitergegeben. Wichtig im Sinne des neuen Passus sind hier vor allem die Mitteilungspflichten. Entscheidend bleibt aber die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem lokalen Träger. Sie als privater Träger müssen die Partner vor Ort gut genug kennen und einschätzen können, dass die lokalen Träger die Bestimmungen einhalten können.

  
  
  



  








            ENGAGEMENT GLOBAL

      
  
      Gern weisen wir wieder auf einige Angebote anderer Abteilungen und Programme bei Engagement Global hin:

PFQ: Ihr Know-how für eine bessere Welt

Im Rahmen des PFQ (Programm zur Förderung entwicklungspolitischer Qualifizierungsmaßnahmen) können NRO aus Deutschland Fortbildungsmaßnahmen konzipieren und durchführen. Damit können Sie ihre Erfahrungen, ihre Ansätze und ihr Wissen an andere Akteure weitergeben. Dieses Förderangebot ist zwar im Moment bis Ende 2020 befristet, bislang ist aber nur ein Teil der Mittel für einige spannende Qualifizierungsangebote gebunden.

Möchten auch Sie eine Qualifizierung durchführen? Oder möchten Sie sich zunächst inspirieren lassen? Im Blog berichtet Thomas Schinkel, Mitglied von Architekten über Grenzen e.V., exemplarisch, wie sein Verein mit PFQ-Mitteln andere NRO qualifiziert: Zum Blog

Zur Antragstellung berät sie das PFQ-Team gerne unter 0228/20717-763 oder über die Website unter Zur Engagement Global Website

Die Prüfung der Anträge erfolgt in Reihenfolge des Eingangs.

Programmübergreifende Seminare

Mit den programmübergreifenden Seminaren möchte Engagement Global Träger bei den vielfältigen Anforderungen der Projektdurchführung unterstützen. Sie richten sich an Nichtregierungsorganisationen, gemeinnützige Vereine, öffentliche und private Träger sowie Kommunen, die zur Durchführung entwicklungspolitischer Projekte im In- und Ausland mit Förderungen vom BMZ unterstützt werden. Informationen zu den Seminaren gibt es unter folgendem Link:

Zur Engagement Global Website

Außerdem können Sie sich an folgende E-Mailadresse wenden: uebergreifende-seminare@engagement-global.de

In 2020 werden folgende Seminare angeboten, zu denen Sie sich über den Veranstaltungskalender von Engagement Global anmelden können:

	26. – 27. März 2020 – Grundlagenseminar Vertragsrecht in Gera 
	April – Grundlagenseminar Vergaberecht, Raum Köln/Bonn
	11. – 13. Mai - Grundlagenseminar Zuwendungsrecht, Raum Hannover/Bremen
	14. – 16. September Grundlagenseminar Zuwendungsrecht, Raum Köln/Bonn
	21. – 22. September Grundlagenseminar Vertragsrecht, Raum Nürnberg
	28. – 29. September Grundlagenseminar Reisekostenrecht, Raum Berlin
	16. – 18. November Grundlagenseminar Zuwendungsrecht, Raum Berlin
	23. – 24. November – Grundlagenseminar Vergaberecht, Raum Hamburg


Seminarangebote 2020 der Fachstelle für entwicklungspolitische Beratung und Vernetzung – Mitmachzentrale (MMZ)

Auch 2020 bieten die Kolleginnen und Kollegen der Mitmachzentrale (MMZ) wieder Seminare für Menschen aus entwicklungspolitisch engagierten Vereinen oder Organisationen an, die bisher noch keine oder sehr wenige Erfahrungen mit Förderung und Antragstellung haben. Unter dem Titel „Engagement unterstützen – Förderung der entwicklungspolitischen Arbeit gemeinnütziger Organisationen“ werden die unterschiedlichen Förderinstrumente für Projekte der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Deutschland sowie zur Armutsbekämpfung im Ausland vorgestellt. Zudem gibt es Raum für Übungen, Austausch, Vernetzung und individuelle Fragen.

Folgende Termine werden 2020 angeboten:

	13.-14. März 2020 in Köln 
Insbesondere für Personen aus Nordrhein-Westfalen
	17.-18. April 2020 in Hamburg 
Das Seminar wendet sich insbesondere an Teilnehmende aus Hamburg und Schleswig- Holstein
	8.-19. September 2020 in Nürnberg 
Veranstaltung insbesondere für Teilnehmende aus Bayern
	16.-17. Oktober 2020 in Stuttgart/Esslingen 
Das Seminar ist insbesondere auf Teilnehmende aus Baden-Württemberg ausgerichtet


Bei Fragen wenden Sie sich direkt an die Mitmachzentrale, Frau Maritza del Valle, Telefon 0228 20717-506 MMZ_Seminare@engagement-global.de

  
  
  



  








            Publikationen, Termine & Veranstaltungen

      
  
      Positionspapier WASH – Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene für alle

Herausgegeben vom WASH Netzwerk und VENRO, bietet das Positionspapier einen guten Überblick über die Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten zu WASH im Rahmen der Agenda 2030.

	Zum Positionspapier (washnet)


oder

	Zum Positionspapier (VENRO)


Wasser – Die Quelle von Entwicklung (BMZ Positionspapier 08-2019)

Auch das BMZ hat ein Positionspapier zum Thema Wasser und Hygiene herausgegeben, das zum Download bereitsteht.

	Zum Positionspapier (BMZ)


Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (BMZ Strategiepapier 12-2019)

Mit dem Strategiepapier umreißt das BMZ die Grundlagen und Leitlinien zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der deutschen EZ. Die Vorgaben sind insofern verbindlich, dass sich das BMZ zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 verpflichtet hat.

	Zum Strategiepapier (BMZ)


Neuauflage Fördertöpfe für Vereine, selbstorganisierte Projekte und politische Initiativen

Die Broschüre des Netzwerks Selbsthilfe e.V. ist vollständig überarbeitet und aktualisiert in der 14. Auflage erschienen. Sie ist ein praxisorientiertes Nachschlagewerk, in dem mehr als 430 regionale, bundesweite und internationale Stiftungen und Förderquellen porträtiert werden. Das Schlagwortregister erleichtert die Suche nach passenden Geldgebern.

	Weitere Informationen und Bestellung


Fortbildungsprogramm von VENRO

Auch in diesem Jahr bietet VENRO wieder eine Reihe von Trainings für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwicklungspolitischer und humanitärer Organisationen an. Das Fortbildungsprogramm 2020 finden Sie unter:

Zum Forbildungsprogramm
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Friedrich-Ebert-Allee 40

53113 Bonn



  Kontakt








     Rundbrief drucken


  

                

              
                      
          

        

      
      
      
                        
            
              Seite weiterempfehlen




	
		[image: Logo des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung]
	


            

          
              
            
        
          
Seitenanfang


	Infotelefon: 0800 188 7 188






  

  Seitenanfang
  


	© 2024  Engagement Global
	Impressum
	Datenschutz
	Barrierefreiheit










        

      
      
    


      
  








